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Meinen Eltern 





In this day of the violent confrontation, the harsh, non-negotiable 
demand, the disregard of the most elementary forms of civilized dis-
course, it is especially important that peaceful speech and courteous 
persuasion be given their rightful chance. 

Chief Judge Green, United States v. Nicholson, 
97 W.L.R. 1213 (1217 f.) (1969). 

Vorbemerkung 

Die Diskussion um das Grundrecht der Versammlungsfreiheit im deutschen 
Verfassungsrecht und in der Rechtspolitik findet kein Ende. Zahlreiche Gerichts-
entscheidungen neueren Datums, voran die Brokdorf- und Sitzblockaden-Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts, sowie Monographien der letzten 
Jahre zeigen, daß zumindest Detailfragen bei der Auslegung dieses Grundrechts 
noch nicht geklärt sind. Auch verdeutlichen immer neue Reformvorhaben des 
Gesetzgebers im Umfeld der Versammlungsfreiheit die ungebrochene Aktualität 
von Fragen des Versammlungsrechts. 

Die Auseinandersetzung mit Artikel 8 GG in Wissenschaft und Rechtsprechung 
setzte Ende der 60er Jahre ein, nachdem politisch ausgerichtete Versammlungen 
in verstärktem Maße durchgeführt wurden und bisher nicht erfahrene Kollisionen 
mit den Rechtsgütern anderer auslösten. Einige der Anlässe, die zu dieser Demon-
strationswelle führten, wiesen eher einen nationalen Bezug auf - etwa der 
Protest gegen die Notstandsgesetze und die Ordinarienuniversität Andere Ursa-
chen hingegen trafen für einen Großteil der westlichen Demokratien zu, so vor 
allem der Krieg in Südostasien. Gerade die Protestbewegung gegen den Vietnam-
krieg nahm ihren Ausgang in den Vereinigten Staaten und war einer der maßgebli-
chen Auslöser für eine intensivere Inanspruchnahme der Kommunikationsgrun-
drechte zur Artikulierung von öffentlichem Protest (free speech movement). 
Freilich war in den USA die Bedeutung öffentlicher Kundgaben schon durch 
Veranstaltungen der Bürgerrechtsbewegung aufgezeigt worden. Diese Entwick-
lung in den USA bewirkte mit eine Besinnung auf die Grundrechte als Instrumente 
zur Einflußnahme auf den politischen Prozeß in der Bundesrepublik Deutschland 
und Europa, und sie wirkte hier auf das Demonstrationsgeschehen ein. Die 
Demonstrationsformen waren vielfach von amerikanischen Vorbildern (stand-
ins, sit-ins, teach-ins) beeinflußt, die schon bei den Bürgerrechtsdemonstrationen 
eine Rolle gespielt hatten. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß unter dem 
Terminus sit-in durchgeführte Veranstaltungenneuerer Zeit mit den sit-ins der 
Bürgerrechtsdemonstrationen nicht mehr viel gemein haben. Wie in den 60er 
und 70er Jahren sind auch heute die Demonstrationstopoi nicht auf ein Land 
beschränkt; Protest gegen die nukleare Bewaffnung, Atomkraftwerke und Um-
weltzerstörung findet sich in einer Vielzahl von Demokratien, freilich in unter-
schiedlicher Intensität. 
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Diese Parallelität in den Demonstrationszielen und den Demonstrationsformen 
machten eine rechtsvergleichende Betrachtung der Auslegung der Versamm-
lungsfreiheit und der rechtlichen Bewältigung bei der Durchfüluung von Ver-
sammlungen entstehender Kollisionen mit den Rechten anderer lohnenswert. Vor 
nahezu 20 Jahren befaßte sich eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht mit der Problematik von De-
monstration und Straßenverkehr in einigen westlichen Demokratien. Diese Arbeit 
beschäftigt sich umfassend mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit im 
amerikanischen Recht und unter dem Grundgesetz, dessen Grundrechte wesent-
lich von der amerikanischen Bill of Rights geprägt wurden. 

Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert: In Teil A findet sich die 
Darstellung des amerikanischen Rechts. Sie beinhaltet Grundzüge der histori-
schen Entwicklung dieses Grundrechts, die Darstellung unterschiedlicher Ver-
sammlungsformen, die Einordnung des Grundrechts in die Dogmatik des 1. 
Amendment sowie die Auslegung des Schutzbereiches und die Diskussion der 
Schranken im Hinblick auf die wichtigsten Kollisionen mit Rechtsgütern anderer. 
Die Erörterung der letzten beiden Aspekte stützt sich insbesondere auf die Recht-
sprechung des Supreme Court zu den Kommunikationsgrundrechten. Teil B der 
Untersuchung bringt sowohl eine Gegenüberstellung der Auslegung der Ver-
sammlungsfreiheit in den Vereinigten Staaten und unter dem Grundgesetz als 
auch eine Bewertung von Differenzen in Ergebnissen und Methodik bei der 
Bestimmung des Schutzbereichs und der Schranken des Grundrechts sowie bei 
der Lösung konkreter Kollisionslagen. Auf eine gesonderte Darstellung der deut-
schen Rechtslage wurde verzichtet, da es zahlreiche aktuelle Gesamtkommentie-
rungen des Grundrechts gibt und eine solche Darstellung den Gang der rechtsver-
gleichenden Untersuchung auseinandergerissen hätte. Stattdessen ist eine 
Übersicht über die Streitstände im deutschen Recht in den jeweiligen Untersu-
chungsgegenstand eingearbeitet. Die Auswahl der rechtsvergleichend gewürdig-
ten Problemkreise folgt- auch in der Gliederung - weitgehend der Darstellung 
des amerikanischen Rechts und berücksichtigt zugleich Schwerpunkte der Dis-
kussion im deutschen Recht. Hierbei werden sowohl grundsätzliche - zum Teil 
schon durch den Verfassungstext vorgegebene - Fragen der Auslegung des 
Grundrechts behandelt wie auch aktuelle Detailfragen, die bei der Durchführung 
von Versammlungen in beiden Ländern aufgeworfen werden. Teil C beinhaltet 
eine kurze Zusammenfassung und Würdigung der Teile A und B. 

Diese Arbeit ist von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn im WS 1988/89 als Disser-
tation angenommen worden. Das Manuskript war im wesentlichen im Sommer 
1988 abgeschlossen; später erschienene Veröffentlichungen, ergangene Gerichts-
entscheidungen und in Kraft getretene Gesetze- i.b. das Gesetz zur Änderung 
des StGB, der StPO und des VersG v. 15. Juni 1989 (BGBL I, 1057) -ließen 
sich nicht immer in der gebotenen Ausführlichkeit berücksichtigen. Zu danken 
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habe ich Herrn Professor Dr. Pietzcker für die Annahme als Doktorand, Betreuung 
und Begutachtung, Herrn Professor Dr. Tomuschat für die Anfertigung des Zweit-
gutachtens und Herrn Rechtsanwalt Sirnon für die Aufnahme der Arbeit in diese 
Schriftenreihe. Erleichtert wurde die Anfertigung der Arbeit durch Informationen 
zahlreicher Polizeibehörden, Stadtverwaltungen und Bürgerrechtsorganisationen 
in beiden Ländern, die für das Verständnis der Versammlungswirklichkeit wichtig 
waren. Meinen Gesprächspartnern gilt Dank hierfür ebenso wie dem DAAD für 
die Vergabe eines Promotionsstipendiums, der Law School der University of 
California in Berkeley für die Gewährung eines Forschungsaufenthalts und dem 
Bundesminister des Innern für den Druckkostenzuschuß. Vor allem aber danke 
ich meinen Eltern für die umfassende Unterstützung von Beginn der Arbeit bis 
zu ihrer Veröffentlichung. 

Bonn I Berlin, Sommer 1989 

Christoph Ehrentraut 
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Teil A 

Die Versammlungsfreiheit im amerikanischen Recht 

I. Kodifikationsgeschichte 

1. Vorkonstitutionelle Phase 

Ihre erste Erwähnung als Schützenswertes Recht im Prozeß der Entkolonialisie-
rung Nordamerikas fand die Versammlungsfreiheit in den Declaration and Resol-
ves des First Continental Congress vom 14. Oktober 1774. Abgesandte der 
Kolonien, die bis dahin ein eher unabhängiges Dasein nebeneinander geführt 
hatten, waren in Philadelphia zur Beratung über die Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Mutterland und den Kolonien zusammengetroffen. In den Declaration 
and Resolves trat die Versammlungsfreiheit neben das schon in der Declaration 
of Rights and Grievances (1765, Stamp Act Congress, Art. XIII) 1 angeführte 
Petitionsrecht: 

Whereupon the Deputies so appointed now assembled in a full and free representation 
of these colonies, taking into their most serious consideration the best means of 
attaining the ends of aforesaid, do in the frrst place, as Englishmen, their ancestors, 
in like cases have usually done, for asserting and vindicating their rights and liberties 
declare their claim to the legal rights of free natural bom subjects, to the common 
law, to trial by jury, and to assemble peacefully to consider grievances and petition 
for redress2• 

Die Dec/aration and Resolves sind zeitlich der unmittelbare Vorläufer für die 
Grundrechtsverbürgerungen der Staaten und Ausgangspunkt einer Gewährlei-
stung von Grundrechten auf der Bundesebene. Läßt ihr Text auch naturrechtliche 
Anklänge erkennen, so sind die Declaration and Resolves doch in erster Linie 
Berufung auf das Recht des Mutterlandes, indem die durch die kolonialen charters 
und das common /aw traditionell verbürgten Rechte mit Protestcharakter rekla-
miert werden 3• 

1 Text bei Schwartz, Vol. I, 196 f. 
2 Bei Pound, 75 f. 
3 Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 64; Vossler, Studien zur 

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 191; Pound, 75. 

2* 
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2. Staatenverfassungen 

Verfassungsrang erhielt das Versammlungsrecht in der Periode der einzelstaat-
lichen Verfassungsentstehungen ab Mai 1776, nachdem die Kolonien durch eine 
Resolution des Second Contineotal Congress vom 15. Mai 1776- zwei Monate 
vor der Declaration of Independence -aufgefordert worden waren, selbständig 
Verfassungen zu entwerfen und unabhängige Regierungen zu bilden. Als vorbild-
haftwerden die Grundrechtskataloge der ersten Verfassungen, der von Virginia 
-konzipiert von George Mason und James Madison- und der Verfassung 
von Pennsylvania angesehen, die von zahlreichen anderen Staaten später über-
nommen wurden4 • In den Staaten-Verfassungen trat nunmehr - wie in der 
Declaration of Independence- die naturrechtliche Begründung der Individual-
rechte als allgemeine Menschenrechte eindeutig in den Vordergrund, wodurch 
der Bruch mit dem kolonialen Status und die Loslösung aus dem gemeinsamen 
Rechtsstand legitimiert werden sollte und die Proklamationen eigenständigen 
Rechtscharakter erhielten 5• 

Die Versammlungsfreiheit war jedoch noch nicht in der Verfassung von Virgi-
nia aufgeführt, sondern zunächst nur in den Staaten Pennsylvania (Art. XVI), 
North Carolina (Art. XVIII), Massachusetts (Art. XIV) und New Hampshire 
(Art. XXXII) gewährleistet. Heute ist die Versammlungsfreiheit bis aufMaryland, 
Minnesota und New Mexico in den Grundrechtskatalogen aller amerikanischen 
Staaten verankert. Ganz überwiegend ist sie mit dem Petitionsrecht in einem 
Satz zusammengefaßt und in einigen Kodiflkationen ausdrücklich darauf be-
schränkt, sich friedlich zur Erörterung von Angelegenheiten des Allgemeinwohls 
zu versammeln 6• 

3. Bundesverfassung 

Trotz der Bedeutung der Bill of Rights in den Staaten-Verfassungen enthielt 
die Bundesverfassung in ihrer ursprünglichen Form keine entsprechenden Ge-
währleistungen7. Die Constitutional Convention in Philadelphia war vor allem 
mit den Strukturen der Staatsorganisation befaßt, deren Ausgestaltung durch die 
Articles ofConfederation von 1777 als unbefriedigend empfunden wurde. Anträge 
zur Aufnahme einer Bill of Rights in die Bundesverfassung wie etwa von George 
Mason wurden mit großer Mehrheit abgelehnt; Hauptargument war die fehlende 
Kompetenz des Bundes zur Einschränkung der durch die Staaten-Verfassungen 

4 Simon, 33 U.Kans.L.Rev., 310; 318 ff. m.w.Nw. (1985). 
5 Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 68 f.; Pound, 75; Kriele, 

Scupin-FS, 198. 
6 Etwa New Hampshire, Art. 1, Sec. 32; Tennessee, Art. 1, Sec. 23; Califomia Art. 1, 

Sec. 10; Übersicht bei Jarrett I Mund, N.Y.U.L.Q.Rev., 16 ff. (1931). 
7 Vgl. aber Art. 1, Sec. 9. 
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geschützten Rechte, so daß eine Bundesgarantie nicht als notwendig erachtet 
wurde 8• Nach Abschluß der Beratungen setzte sich die Diskussion auf den zur 
Ratifizierung einberufenen Konventen der Staaten fort. Das Fehlen einer Bill of 
Rights war für die Antifederalists einer der Hauptangriffspunkte der Verfassung, 
wobei durchaus bezweifelt wird, daß es ihnen primär um die Ideale persönlicher 
Freiheit ging, als vielmehr vor allem um eine Torpedierung des Verfassungsent-
wurfes9. Das Argument der Federalists, daß Freiheit durch die Unterscheidung 
von delegated und reserved powers vor der Bundesgewalt geschützt werde und 
die Warnung, daß durch eine Bill of Rights implizit die Befugnis des Bundes zu 
Kompetenzen über die ausdrücklich angeführten hinaus anerkannt werde 10, verlor 
an Überzeugungskraft Die Bedenken der Antifederalists vor einer übermächtigen 
Bundesgewalt, auch wegen der mangelnden Praktikabilität der Unterscheidung 
zwischen verliehenen und vorbehaltenen Kompetenzen - in Vorwegnahme der 
Doktrin der incidental and implied powers - setzten sich durch, zumal eben 
durch den Verfassungsentwurf einige Garantien individueller Freiheit (Art. I, 
Sec. 9) festgeschrieben waren. Ferner wurde auf die Notwendigkeit eines Schutzes 
individueller Freiheit vor jeder Form von Regierungsgewalt, insbesondere mit 
Blick auf Minderheiten, und die erhöhte Akzeptanz einer Verfassung durch das 
Volk hingewiesen: 

We do not by declarations change the nature of things, or create new truths, but 
we give existence, or at least establish in the minds of people truths and principles 
which they might never otherwise have thought of, or soon forget. If a nation means 
its systems, religious or political, shall have duration, it ought recognize the leading 
principles of them in the front page of every family book 11 • 

Der Disput verlagerte sich nunmehr auf die Frage, ob die Bill of Rights vor 
der Ratifizierung durch die Staaten einzufügen sei oder erst nach Inkrafttreten 
der Verfassung diese ergänzen solle. Einige Staatenkonvente zögerten mit der 
Ratifizierung und machten sie von der vorherigen Einfügung eines Grundrechts-
kataloges abhängig; durch das Nachgeben der Federalists fanden sich aber 
schließlich die erforderlichen neun Staaten zur Billigung des Verfassungsentwur-
fes bereit. 

Nach Zusammentreten des ersten Kongresses im April 1789 in New York war 
es James Madison, der sich der Bill of Rights annahm 12• Am 8. Juni schlug er 

s Dargestellt bei Schwartz, Vol. I, 443 ff. 
9 Levy, 224 ff.; Kritisch zu Levys sehr nüchternen Bewertung der Freiheitsvorstellun-

gen der Verfassungsväter Anastaplo, 149 f.; Meiklejohn, 1961 Sup.Ct.Rev., 263. 
10 So vor allem Andrew Rarnilton im Federalist No. 84 und James Wilson in der 

"State House Speech", bei Storing, 65 f. ; weitere Schriften der "Federalists bei Schwartz, 
Vol. I, 527 ff. 

11 So der "Federal Farmer", bei Storing, 70; weitere Schriften der "Antifederialists" 
bei Schwartz, Vol. I, 505 ff. 

12 Stark beeinflußt durch einen Briefwechsel mit Thomas Jefferson, bei Schwartz, 
Vol. li, 692 ff. 
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